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BERATUNGSFOLGE 
  Beratungsergebnis 
Gremium Termin EST Ja Nein Enth. 

Gemeinderat 23.06.2009     
 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 49 "Kohkamp" 
Bebauungsplan Nr. 50 "Westliche Entlastungsstraße, I. Bauabschnitt" 
Bebauungsplan Nr. 51 "Eichendorff-Siedlung" 
- Verlängerung einer Veränderungssperre 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Bebauungsplan Nr. 49 „Kohkamp“ 
 
Die Geltungsdauer der vom Rat in seiner Sitzung am 22.02.2007 beschlossenen Sat-
zungen über die Veränderungssperren der Gemeinde Ostbevern für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. 49 „Kohkamp“ wird gem. § 17 Abs. 1 Satz 3 BauGB 
um ein Jahr verlängert. Die als Anlage 1 beigefügte Satzung ist Bestandteil dieses 
Beschlusses. 
 
 
Bebauungsplan Nr. 50 „Westliche Entlastungsstraße, I. Bauabschnitt“ 
 
Die Geltungsdauer der vom Rat in seiner Sitzung am 22.02.2007 beschlossenen Sat-
zungen über die Veränderungssperren der Gemeinde Ostbevern für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. 50 „Westliche Entlastungsstraße, I. Bauabschnitt“ 
wird gem. § 17 Abs. 1 Satz 3 BauGB um ein Jahr verlängert. Die als Anlage 2 beige-
fügte Satzung ist Bestandteil dieses Beschlusses. 
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Bebauungsplan Nr. 51 „Eichendorff-Siedlung“ 
 
Die Geltungsdauer der vom Rat in seiner Sitzung am 22.02.2007 beschlossenen Sat-
zungen über die Veränderungssperren der Gemeinde Ostbevern für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. 51 „Eichendorff-Siedlung“ wird gem. § 17 Abs. 1 Satz 
3 BauGB um ein Jahr verlängert. Die als Anlage 3 beigefügte Satzung ist Bestandteil 
dieses Beschlusses. 
 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Keine 
 
 
Gleichstellung: 
 
Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.   ja [ ] nein [ X ] 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Es wird auf die Vorlage 2007/013 zur Aufstellung der Veränderungssperren verwie-
sen. 
 
Die Veränderungssperren wurden beschlossen, um den Rahmenplan und die West-
umgehung umzusetzen. 
 
Es wird empfohlen, die beigefügten Satzungen zur Verlängerung der Veränderungs-
sperren zu beschließen. 
 
 
 
 
 
Bürgermeister Fachbereichsleiter Sachbearbeiter 
 
 
 
 


